
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die Militäranwärterfrage

Erzberger, Matthias

Berlin, 1914

[Text]

urn:nbn:de:bsz:31-242839

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-242839


gabe neuer Stellenverzeichniſſe nicht ſtattgerunden hat , muß eine ſolche
nicht nur für den e 1552 „ ſondern auch für den Kommunal

dienſt ſind nicht nur Verzeichniſſe anzulegen , ſondern auch die tatſächlich
offenen Stellen der Militäranwärter ſchnell zur Kenntnis zu bringen .

Endlich wird man ſich doch dazu verſtehen müſſen , eine einheitliche
Kontrollinſtanz für die geſamte Frage der Anſtellungsgrundſätze
zu errichten . Als ſolche kann nach Lage unſerer ſtaatsrechtlichen Ver

hältniſſe nur das Reichsamt des Innern in Betracht kommen ,
wie es auch der Bund der Militäranwärter angeregt hat . Dieſe Kontroll

inſtanz kann gleichzeitig oberſte Vermittlungsinſtanz für die Anſtellung
werden und ſo den einzelnen Behörden viele Arbeit erſparen . Nachdem

der Bundesrat einmal die Grundſätze erlaſſen hat , muß auch die Aufſicht
über ihre Durchführung im Intereſſe des Reichs liegen ; das iſt die

von ſelbſt ſich ergebende Konſequenz wie kein unitariſches Beſtreben .

Grundſätze erlaſſen mit dem ſtillen Vorbehalt , ſie nicht auszuführen ,
darf man dem Bundesrat nicht unterſtellen . Manche Reibung würde

durch eine ſolche Inſtanz erſpart und das Reich , das den Zivilver
ſorgungsſchein ausſtellen läßt , weiß dann auch , was mit dieſem
erzielt wird und kann eher auf Abhilfe dringen .

Kechſtes Kapitel .

Militärdienſtzeit und Beſoldungsdienſtalter .
Die Beratung des Mannſchaftsverſorgungsgeſetzes im Jahre 1900

gab Gelegenheit , eingehend die Frage zu erörtern , in welchem 5
alter der Militäranwärter zur etatsmäßigen Anſtellung kommt und wie

lange er im Zivildienſt verbleibt . Dabei ſtellte ſich heraus , daß dieſer

halb in den einzelnen Reſſorts große Unterſchiede beſtehen . Da

mals betrug die Beamtendienſtzeit

für Zivilanwärter für Militäranwärter
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bei der Reichspoſt 2

bei der Eiſenbahnverwaltung 2

bei der Verwaltung der in —

direkten Steuerrn 89 12

bei der Berg⸗uſw . Verwaltung 27 ( 80 20 ( 50 17

bei der Juſtizverwaltung . . 27 18

I1 Jahre 22,00 Jahre
11 20,11

—1

Nach dieſen amtlich vorgenommenen Ermittlungen bleibt der Militär

anwärter teilweiſe nicht einmal z; ſolange in ſeiner Stelle wie der Zivil
anwärter . Wenn dieſe amtlichen Zahlen auch kein erſchöpfendes Geſamt
material gegeben haben , ſo ließen ſie doch den einen Schluß zu , daß
die Militäranwärter in einem erheblich ſpäteren Lebensalter zur An⸗
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ſtellung kommen als die Zivilanwärter . Der Reichstag forderte darum

ſchon 1906 die Anrechnung eines Teiles der Militärdienſtzeit auf das

Beſoldungsdienſtalter . war ein Geb der Gerechtigkeit , keine

Verletzung berechtigter derer Intereſſen .

A. Reich .

Als darum im Jahre 1909 ein Beſoldungsgeſetz für Reichsbeamte

erlaſſen wurde , fanden folgende Beſtimmungen Aufnahme :

§ 7. Den Militäranwärtern , die 9 Jahre und darüber im Heere oder in der

Marine gedient haben , wird bei der erſten etatsmäßigen Anſtellung die Militär

und Marinedienſtzeit

a) ſoweit dieſe und die nachfolgende Zivildienſtzeit 12 Jahre überſteigt ,

bis zu drei Jahren , mindeſtens jedoch mit einem Jahre ,

p) ſoweit die Militär - und Marinedienſtzeit und die nachfolgende Zivil

dienſtzeit 12 Jahre nicht überſteigt , mit einem Jahre auf das Be

ſoldungsdienſtalter angerechnet .

Den Militäranwärtern , die weniger als 9 Jahre im Heere und in der

ienſtzeit bei der erſtenMarine gedient haben , wird die tatſächlich abgeleiſtete D

etatsmäßigen Anſtellung als mittlere Beamte oder Kanzleibeamte bis zur Dauer

eines Jahres auf das Beſoldungsdienſtalter angerechnet .

Die vor dem vollendeten 17. Lebensjahre liegende Militär - und Marine

dienſtzeit bleibt außer Betracht .

§ 8 . Werden Unterbeamte aus der Klaſſe der ehemaligen Militäranwärter

als mittlere Beamte oder als Kanzleibeamte angeſtellt , ſo findet eine Anrechnung

der Militär - und Marinedienſtzeit inſoweit ſtatt , als nicht ſchon die bei der An⸗

s Unterbeamte ſtattgehabte Anrechnung zu einer gleichen Verbeſſerungſtellung

des Dienſteinkommens in der neuen Klaſſe führt .

Übergangsvorſchriften .
F

§ 40. Den Beamten aus der Klaſſe der ehemaligen M litäranwärter , auch

wenn ſie ſich in Beförderungsſtellen befinden , wird das Beſoldungsdienſt

alter inſoweit vorgerückt , wie eine Vorrückung erfolgt wäre , wenn die §§ 7 und 8

rführung aus einerſchon zur Zeit der erſten etatsmäßigen Anſtellung oder Übe

Unterbeamtenſtelle in eine Stelle des mittleren oder Kanzleidienſtes in Geltung

geweſen wäre . “

In dieſen Vorſchriften waren nur die Grundgedanken enthalten .

Die dann erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen brachten eine Reihe

von Härten , um deren Beſeitigung der Bund der Militäranwärter

den Reichstag bat ; es ſollte insbeſondere

a) jegliche Zivildienſtzeit , gleichgültig bei welcher Behörde und in

welcher Stellung im Reichs - , Staats - oder Kommunal⸗ - uſw . Dienſte

ſie abgeleiſtet iſt , als anrechnungsfähig bezeichnet werden ,

die anrechnungsfähige Dienſtzeit der in Beförderungs

befindlichen Militäranwärter inſoweit in den Beförderungsſtellen

angerechnet werden , als durch die Anrechnung in der erſten etats

ſtellen

mäßigen Stelle eine der Länge der anzurechnenden Dienſtzeit
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